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Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeolG) 
 
BaK  Das Kantonale Geoinformationsgesetz (KGeoIG) ist in einer Lesung zu beraten. Gestützt auf Art. 75 

GRG wird auf die Durchführung einer zweiten Lesung verzichtet.  
 

   
Sommer, FDP  Für das Kantonale Geoinformationsgesetz ist eine 2. Lesung zu beschliessen. 

 
 
 
 


